
  

 

 
 
 
 
 
 

 

Nutzung mobiler Endgeräte  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

laut Schulordnung vom 01.08.2019 lautet die digitale Regelung unserer Schulordnung wie 

folgt: 

 

Sämtliche netzfähigen Geräte (Smartphones, Smartwatches,…) müssen bei Betreten des 

Schulhofes ausgeschaltet sein und im Schulranzen aufbewahrt werden. Während des 

Unterrichts werden die Handys in dafür vorgesehenen Handytaschen verstaut und 

werden, außer nach ausdrücklicher Erlaubnis durch das Lehrpersonal, nicht genutzt. 

 

• Erster und zweiter Verstoß: 

Das Handy wird eingezogen und kann nach Schulschluss wieder abgeholt werden. 

• Dritter Verstoß: 

Das Handy muss an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen morgens 

unaufgefordert im Sekretariat abgegeben werden und kann nach Schulschluss 

wieder abgeholt werden. 

• Ab dem vierten Verstoß: 

Es folgt ein schriftlicher Verweis und fünf Tage Abgabe im Sekretariat. 

 


